
 

STADTGEMEINDEAMT  FRIESACH 
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N I E D E R S C H R I F T  

(in der Fassung gemäß § 45 Abs 6 K-AGO) 

zu der im Festsaal des Rathauses der Stadtgemeinde Friesach stattgefundenen 

2. Sitzung des Gemeinderates 2021 

(02/2021) 

am Donnerstag, den 29. April 2021 mit Beginn um 18.30 Uhr. 

 

Die Einladung zur Gemeinderatssitzung erfolgte nachweislich durch Zustellung über das 

Gemeindeintranet am 10.05.2021 unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 

Gleichzeitig wurde die Einladung samt Tagesordnungspunkten auf der Amtstafel vor dem Rathaus 

sowie auf der elektronischen Amtstafel auf der Homepage 

der Stadtgemeinde Friesach kundgemacht. 

 

anwesende Mitglieder des Gemeinderates 

1.  Josef Kronlechner Bürgermeister/Vorsitzender  

2.  Uschi Heitzer 1. Vizebürgermeisterin  

3.  Reinhard Kampl 2. Vizebürgermeister  

4.  Mag. Stefan Pachler Stadtrat  

5.  Ing. Helmut Wachernig Stadtrat  

6.  Ewald Grün Stadtrat  

7.  Irene Buggelsheim Gemeinderätin  

8.  Lukas Kernmayer Gemeinderat  

9.  Hubert Groicher Gemeinderat  

10.  Sigurd Kronlechner Gemeinderat entschuldigt 

11.  Ing. Heinz Pöllinger Gemeinderat  

12.  Josef Pepper MA MA Gemeinderat entschuldigt 

13.   Christian Höferer Gemeinderat  

14.  Haimo Kandolf Gemeinderat  

15.  MMag. Silke Notsch Gemeinderätin  
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16.  Christoph Neuwirther Gemeinderat  

17.  Stefan Hundsbichler Gemeinderat  

18.  Robin Reif Gemeinderat  

19.  Jaqueline Kreuzer Gemeinderätin  

20.  Gernot Wispichler Gemeinderat  

21.  Markus Möller Gemeinderat  

22.  Michael Schabernig Gemeinderat  

23.  Dr. Otto Liechtenecker Gemeinderat  

anwesende Ersatzmitglieder des Gemeinderates 

24.  Michael Apolloner Ersatz-Gemeinderat f. Sigurd Kronlechner 

25.  Nathalie Groicher Ersatz-Gemeinderätin f. Josef Pepper MA MA 

weitere anwesende Personen 

26.  Mag. Vorreiter Bettina Amtsleiterin/Schriftführerin  

 

mit folgender 

 

TAGESORDNUNG 

1.  Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2.  Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

3.  Bestellung der Protokollfertiger 

4.  Genehmigung der Niederschrift vom 22.12.2020 und 23.03.2021 

5.  Eröffnungsbilanz ABGESETZT 

6.  Rechnungsabschluss 2020 ABGESETZT 

7.  Bericht Kassenkontrollausschuss vom 14. April 2021 

8.  
Sanierung der Wasserleitungen in der Thomas-Koschat-Gasse und Grüner Weg: Beauftragung 
der Firma CCE mit der Projektausarbeitung 

9.  
Antrag auf Nachsicht der Grundsteuer für 2021 gem. § 236 BAO – Schulgemeindeverband 

St. Veit an der Glan 

10.  Änderung Pachtvertrag zwischen Anton-Paul Stark und Stadtgemeinde Friesach 
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11.  
Nominierung der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Schlichtungsstelle für 

Wildschadensangelegenheiten 

12.  Flächenwidmungsplanänderung 2020 

13.  Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Gewerbezone Judendorf“ 

14.  
Kaufantrag – Erwerb des öffentlichen Grundstückes Nr. 517 der KG. Friesach im Bereich der 

Engelsdorfer Straße 

 Verlesen des eingebrachten selbstständigen Antrages 

15.  Berichte 

 

Beginn: 18.30 Uhr 

Ende: 19.28 Uhr 

 

Diese Niederschrift enthält entsprechend den Vorgaben der K-AGO eine Zusammenfassung des 

Verlaufes der Gemeinderatssitzung, die zu den einzelnen Tagesordnungspunkten (TOP) notwendigen 

Sachverhaltsdarstellungen, die gestellten Anträge, die Abstimmungsergebnisse, die für die 

Entscheidungsfindung sonst maßgeblichen Fakten und Beiträge sowie eine kurze Wiedergabe der für die 

Entscheidungsfindung wesentlichen Argumente und gegenteiligen Vorbringen und allenfalls 

ausdrücklich zur Protokollierung begehrte Wortmeldungen. 

 

Fragestunde 

 

Die Fragestunde entfällt, da innerhalb der gesetzlichen Frist keine Fragen eingelangt sind. 

 

 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder zum 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach. 

 

Bgm Josef Kronlechner stellt die Beschlussfähigkeit fest, welche gem. § 37 Abs. 1 K-AGO gegeben ist, 

wenn mit dem Bürgermeister oder seinem Stellvertreter mindestens zwei Drittel der Mitglieder des 

Gemeinderates anwesend sind. 

 

Entschuldigt ist Sigurd Kronlechner. Als Ersatzmitglied ist Michael Apolloner erschienen. 

Entschuldigt ist ebenfalls Josef Pepper MA MA. Als Ersatzmitglied ist Nathalie Groicher. 

 

 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

 

 

2. Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

 

Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern zum Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach entsprechend 

den Bestimmungen des § 35 Abs 2 der K-AGO per Intranet übermittelt. 
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Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die Tagesordnungspunkte 5 Eröffnungsbilanz und TOP 6 Rechnungsabschluss 2020 abgesetzt 

werden? 

 

Der Gemeinderat 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

beschließt einstimmig die Absetzung der Tagesordnungspunkte 

5 Eröffnungsbilanz und 6 Rechnungsabschluss 2020. 

 

 

Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der abgeänderten Tagesordnung die Genehmigung erteilt? 

 

Der Gemeinderat 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

beschließt einstimmig die abgeänderte die Tagesordnung. 

 

 

3. Bestellung der Protokollfertiger 

 

Die Protokollfertiger gemäß § 45 Abs 4 K-AGO werden von den Fraktionen genannt und vom 

Gemeinderat bestellt. 

 

 

Zu den Protokollfertigern werden, 

(SPÖ) Irene Buggelsheim und (ÖVP) Jaqueline Kreuzer 

bestellt. 

 

 

4. Genehmigung der Niederschriften vom 22. Dezember 2020 und 23. März 2021 

 
Berichterstattung: BGM Josef Kronlechner 

 

Die Niederschriften liegen vor und sind allen Gemeinderatsmitgliedern per Intranet übermittelt 

worden. Unterfertigt wird jedes Sitzungsprotokoll gem. § 45 Abs 4 K-AGO vom Bürgermeister und zwei 

weiteren durch den Gemeinderat jeweils zu bestellenden Mitgliedern des Gemeinderates 

(Protokollfertiger), sowie von der Schriftführerin. Beide Protokolle wurden AGO konform unterfertigt. 

 

Es werden keine Anträge auf Richtigstellung eingebracht. 

 

 

Die Niederschriften vom 22. Dezember 2020 und 23. März 2021 gelten als endgültig. 
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5. Eröffnungsbilanz 

 

ABGESETZT 
 

6. Rechnungsabschluss 2020 

 

ABGESETZT 

 

7. Bericht Kassenkontrollausschuss vom 14. April 2021 

 

Berichterstattung: GR Michael Schabernig 

Stadtrat: 21. April 2021 
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Der Gemeinderat 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

nimmt den Bericht des Kassenkontrollausschusses vom 14. April 2021 zur Kenntnis. 

 

 

8. 
Sanierung Wasserleitungen in der Thomas-Koschat-Gasse und Grüner Weg: Beauftragung 
der Firma CCE mit der Projektausschreibung 

 

Berichterstattung: StR Ewald Grün 

Stadtrat vom: 21.09.2020 

Ausschuss vom: 08. April 2021 

 

Aufgrund von Beschwerden von Anrainern der Thomas-Koschat-Gasse sowie Grüner Weg, über 

Rostablagerungen im Wasserversorgungsnetz des obigen Siedlungsbereiches, fasste der Stadtrat in der 

Sitzung vom 21.09.2020 einstimmig den Grundsatzbeschluss, die Wasserleitung zu tauschen. Dies 

jedoch unter der Voraussetzung, dass auch die Hauseigentümer die Hausanschlussleitungen erneuern. 

 

Am 08. April 2021 wurden in Zusammenarbeit mit der Firma CCE Anrainergespräche geführt. Die Grund- 

und Objekteigentümer haben sich bei dieser Besprechung grundsätzlich bereit erklärt, die 

Hausanschlussleitungen - sofern notwendig - auf eigene Kosten zu tauschen bzw. neue 

Hausanschlussleitungen verlegen zu lassen. 

 

Es ist nun geplant, die Wasserleitung in der Thomas-Koschat-Gasse auf der gesamten Länge zu 

erneuern. Die alten Stahlleitung, welche über Fremdgrund verläuft (Verbindung zur Neumarkter Straße 

und Grüner Weg) wird stillgelegt. Im Grüner Weg soll daher die Wasserleitung erneuert und bis zum 

Objekt Grüner Weg 22 verlängert werden. Eine entsprechende Projektausarbeitung durch die Firma 

CCE ist erforderlich. 
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Nunmehr wird noch abgeklärt, ob der Kanal in Ordnung ist. Darüber hinaus wird die Asphaltierung erst 

im kommenden Frühjahr geschehen, um allfällige Absenkungen im Baubereich zu vermeiden. 

 

Wortmeldung GR Christoph Neuwirther: 

„Wenn die Straße bereits geöffnet ist, würde ich empfehlen eine Leerverrohrung für Internet 

vorzusehen.“ 

 

StR Ewald Grün teilt mit, dass in der unmittelbaren Nähe der Baustelle ein Verteilerkasten der Kabel 

TV Friesach GmbH steht und von dort das Glasfaserkabel zu den Häusern geleitet wird. 

 

 

Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Firma CCE mit der Projektausarbeitung sowie Projektausschreibung beauftragt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

die Firma CCE mit der Projektausarbeitung sowie Projektausschreibung 

betreffend Thomas-Koschat-Gasse und Grüner Weg zu beauftragen. 

 

 

9. 
Antrag auf Nachsicht der Grundsteuer für 2021 gem. § 236 BAO – Schulgemeindeverband 

St. Veit an der Glan 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 21. April 2021 
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Die Immobilien Verwaltung Schulgemeindeverband St. Veit an der Glan KG hat einen Antrag auf 

Nachsicht der Grundsteuer für 2021 gemäß § 236 BAO gestellt. Die Grundsteuer müsste vom 

Schulgemeindeverband gezahlt werden. Im Schulgemeindeverband ist auch Friesach vertreten und 

müsste daher ebenfalls anteilig die Grundsteuer tragen. 

 

 

Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen dem Schulgemeindeverband die Grundsteuer nachgesehen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

dem Schulgemeindeverband St. Veit an der Glan 

die Grundsteuer für das Jahr 2021 nachzusehen. 

 

 

10. Änderung Pachtvertrag zwischen Anton-Paul Stark und Stadtgemeinde Friesach 

 

Berichterstattung: 2. Vzbgm Reinhard Kampl 

Stadtrat vom: 21. April 2021 
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Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Pachtvertrag zwischen der Stadtgemeinde Friesach und Anton-Paul Stark 

wie vorliegend geändert werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

den Pachtvertrag wie vorliegend abzuändern. 

 

 

11. 
Nominierung der Mitglieder und Ersatzmitglieder der Schlichtungsstelle für 

Wildschadensangelegenheiten 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Ausschuss vom: 12. April 2021 

Stadtrat vom: 21. April 2021 

 

Gemäß § 77 Abs. 3 des Kärntner Jagdgesetzes 2000, LGBl. Nr. 21/2000 idgF. LGBl. Nr. 7/2021, hat der 

Bürgermeister für die Dauer des Wahlabschnittes des Gemeinderates eine aus drei Mitgliedern (plus 

drei Ersatzmitglieder) bestehende Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten zu bestellen. 

Das Vorschlagsrecht für ein Mitglied (Ersatzmitglied) kommt der Jägerschaft zu, ein Mitglied 

(Ersatzmitglied) ist aus dem Kreis der Mitglieder des Gemeinderatsausschusses für die Angelegenheit 

der Land- und Forstwirtschaft und ein Mitglied (Ersatzmitglied) aus dem Kreis der weiteren Mitglieder 

eines Jagdverwaltungsbeirates zu nominieren. 

 

Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft sowie der Stadtrat haben einstimmig folgende Mitglieder 

für die Schlichtungsstelle beschlossen und ersucht den Stadt- und Gemeinderat um seine Zustimmung. 

- Obmann Herrn Ing. Martin Linder, 9361 Zienitzen 30 

(aus dem Kreis der Jagdverwaltungsbeiratsmitglieder) 

- Herr DI Franz Obersriebnig, 9360 Dörfl 2 

(auf Vorschlag der Jägerschaft) 

- Herr Ing. Helmut Wachernig, 9361 Oberdorf 11 

(aus dem Land- und Forstwirtschaftsausschuss) 

 

Als Ersatzmitglieder: 

- Obmann-Stellvertreter Herrn Ing. Manfred Sackl, 9360 Zeltschachberg 4 

(aus dem Kreis der Jagdverwaltungsbeiratsmitglieder) 

- Herr Hubert Eder, 9361 Schratzbach 16 

(auf Vorschlag der Jägerschaft) 

- Herr Sigurd Kronlechner, 9361 St. Salvator, ESG-Weg 1 

(aus dem Land- und Forstwirtschaftsausschuss) 

 

Die obgenannten Herren wurden über die Aufgaben eines Mitgliedes einer Schlichtungsstelle für 

Wildschadensangelegenheiten bereits informiert. 

 

 

Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 
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Sollen die obgenannten Personen als Mitglieder der Schlichtungsstelle für 

Wildschadensangelegenheiten bestellt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

die obgenannten Personen als Mitglieder der Schlichtungsstelle für Wildschadensangelegenheiten 

bestellt werden zu bestellen. 

 

 

12. Flächenwidmungsplanänderung 2020 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Ausschuss vom: 12. April 2021 

Stadtrat vom: 21. April 2021 

 

Gegenständliche UW-Anträge wurden durch Herrn MMag. Klaus Gruber und Herrn DI Ebner Werner vom 

AKL, Abt. 3 Gemeindeplanung, Klagenfurt, vorgeprüft. Auch wurden die entsprechenden Fachgutachten 

(Naturschutz, Forst, WLV, KELAG) eingeholt. 

 

Die Kundmachung gemäß den geltenden Bestimmungen des Gemeindeplanungsgesetzes erfolgte 

innerhalb der Zeit vom 19.02.2021 bis 19.03.2021. Es sind im Gemeindeamt keine Einwände eingelangt. 

Die UW-Fälle wurden innerhalb der oben angeführten Frist an der Amtstafel und in der elektronischen 

Amtstafel kundgemacht. 
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Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft sowie der Stadtrat haben einstimmig beschlossen: 

 

KG. Friesach: 

02/2020 Eine Teilfläche aus dem Grundstück Nr. 148/1 im Ausmaß von rund 200 m², bisher 

festgelegt als „E. Grünland – Erholung“ wird gemäß § 3 Abs. 5 des geltenden Kärntner 

Gemeindeplanungsgesetzes in „Bauland - Wohngebiet“ umgewidmet. 

 

KG. St. Salvator: 

04/2020 Die Teilflächen aus den Grundstücken Nr. 2511/2, 2516, 2676 und 2678 im 

Gesamtausmaß von 1.160 m² bisher festgelegt als E. Grünland-Für die Land- und 

Forstwirtschaft bestimmte Flächen“ werden gemäß § 5 Abs. 2 lit. a) des geltenden 

Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes in „E. Grünland – Hofstelle“ umgewidmet. 

 

05/2020 Die Baufläche Nr. .362 und Teilflächen aus den Grundstücken Nr. 5391, 5386, 5385, 

5384, 5587, 5588, 5380, 5382 und 5396 im Gesamtausmaß von 5.200 m² bisher 

festgelegt als E. Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flächen“ 
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werden gemäß § 5 Abs. 2 lit. a) des geltenden Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes in 

„E. Grünland – Hofstelle“ umgewidmet. 

 

KG. Zeltschach: 

06/2020 Das Grundstück Nr. 1095 und Teilflächen aus den Grundstücken Nr. 1094, 1096 und 1089 

im Gesamtausmaß von 4.089 m² bisher festgelegt als E. Grünland-Für die Land- und 

Forstwirtschaft bestimmte Flächen“ werden gemäß § 5 Abs. 2 lit. a) des geltenden 

Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes in „E. Grünland – Hofstelle“ umgewidmet. 

 

07/2020 Eine Teilfläche aus dem Grundstück Nr. 1456/2 im Ausmaß von 1.200 m² bisher 

festgelegt als E. Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flächen“ wird 

gemäß § 5 Abs. 2 lit. a) des geltenden Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes in „E. 

Grünland – Hofstelle“ umgewidmet. 

 

 

Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die obgenannten Umwidmungsfälle wie vorliegend beschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

den Umwidmungsfall KG. Friesach 02/2020 - Eine Teilfläche aus dem Grundstück Nr. 148/1 im 

Ausmaß von rund 200 m², bisher festgelegt als „E. Grünland – Erholung“ wird gemäß § 3 Abs. 5 des 

geltenden Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes in „Bauland - Wohngebiet“ umgewidmet. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

den Umwidmungsfall KG. St. Salvator 04/2020 - Die Teilflächen aus den Grundstücken Nr. 2511/2, 

2516, 2676 und 2678 im Gesamtausmaß von 1.160 m² bisher festgelegt als E. Grünland-Für die 

Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flächen“ werden gemäß § 5 Abs. 2 lit. a) des geltenden 

Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes in „E. Grünland – Hofstelle“ umgewidmet. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

den Umwidmungsfall KG. St. Salvator 05/2020- Die Baufläche Nr. .362 und Teilflächen aus den 

Grundstücken Nr. 5391, 5386, 5385, 5384, 5587, 5588, 5380, 5382 und 5396 im Gesamtausmaß 

von 5.200 m² bisher festgelegt als E. Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 

Flächen“ werden gemäß § 5 Abs. 2 lit. a) des geltenden Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes in „E. 

Grünland – Hofstelle“ umgewidmet. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

den Umwidmungsfall KG. Zeltschach 06/2020 - Das Grundstück Nr. 1095 und Teilflächen aus den 

Grundstücken Nr. 1094, 1096 und 1089 im Gesamtausmaß von 4.089 m² bisher festgelegt als E. 
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Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Flächen“ werden gemäß § 5 Abs. 2 lit. a) 

des geltenden Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes in „E. Grünland – Hofstelle“ umgewidmet. 

 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

den Umwidmungsfall KG Zeltschach 07/2020 - Eine Teilfläche aus dem Grundstück Nr. 1456/2 im 

Ausmaß von 1.200 m² bisher festgelegt als E. Grünland-Für die Land- und Forstwirtschaft 

bestimmte Flächen“ wird gemäß § 5 Abs. 2 lit. a) des geltenden Kärntner 

Gemeindeplanungsgesetzes in „E. Grünland – Hofstelle“ umgewidmet. 

 

 

13. Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Gewerbezone Judendorf“ 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Ausschuss vom: 12. April 2021 

Stadtrat vom: 21. April 2021 

 

Das Ergebnis der Vorprüfung des raumplanerischen ASV Herrn MMag. Gruber vom AKL, Raumplanung, ist 

positiv und die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Gewerbezone Judendorf“ im 

südlichen Bereich der Kfz-Werkstätte Robinig wurde in der Zeit vom 04.02.2021 bis 04.03.2021 

kundgemacht. Die einzelnen Fachgutachten (Geologie, WLV, Straßenbaumt) liegen vor. Es sind keine 

Einwände während der Kundmachungsfrist bei der Stadtgemeinde Friesach eingelangt. 
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Der Ausschuss für Land- und Forstwirtschaft sowie der Stadtrat haben den vorliegenden 
Verordnungsentwurf beschlossen.  
 

 

Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der vorliegende Verordnungsentwurf für die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 

„Gewerbezone Judendorf“ genehmig werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

den vorliegenden Verordnungsentwurf für die integrierte Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplanung „Gewerbezone Judendorf“. 

 

 

14. 
Kaufantrag – Erwerb des öffentlichen Grundstückes Nr. 517 der KG. Friesach im Bereich 

der Engelsdorfer Straße 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Ausschuss vom: 20. April 2021 

Stadtrat vom: 21. April 2021 

 

Es liegt ein Kaufantrag des Herrn Taumberger Martin, Engelsdorf, vom 01.04.2021 über den käuflichen 

Erwerb des Grundstückes Nr. 517 der KG. Friesach dem Ausschuss vor. Das Grundstück Nr. 517 der 

KG. Friesach im Ausmaß von 51 m² ist als Bauland-Wohngebiet gewidmet und grenzt direkt an das 

Grundstück Nr. 513/12 der KG. Friesach (Liegenschaft Taumberger) an. 
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Der Vorsitzende stellte den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen das oa. Grundstück zum Preis von € 15/m2 an Herrn Taumberger Martin, Engelsdorf 

verkauft werden, wobei die Grundbuchskosten von Herrn Taumberger zu übernehmen sind und die 

öffentliche Straßenfläche mit vorliegender Verordnung aufgelassen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Apolloner, Pöllinger, N. Groicher, Höferer, Kandolf, Wachernig, Notsch, 

Neuwirther, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Wispichler, Möller, Schabernig, Liechtenecker) 

das oa. Grundstück zum Preis von € 15/m2 an Herrn Taumberger Martin, Engelsdorf 

zu verkaufen, wobei die Grundbuchskosten von Herrn Taumberger zu übernehmen sind und 

die öffentliche Straßenfläche mit der vorliegenden Verordnung aufzulassen. 

 

 

 Verlesen der eingebrachten selbstständigen Anträge 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 
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Bürgermeister Josef Kronlechner teilt diesbezüglich mit, dass nichts gegen eine gänzliche 

Veröffentlichung spricht – selbstverständlich immer unter Wahrung des Datenschutzes.  

 

 

15. Berichte 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner: 

 

- Der Bau bei der Hemmawegbrücke in Grafendorf ist nun angelaufen und wird voraussichtlich für 

3 Monate dauern. Die Brücke wird danach unbeschränkt befahrbar sein. Der Baubeginn hat sich wegen 

der Fischlaiche verzögert. 

 

- In Ingolsthal und Sankt Salvator wurden die Straßenlaternen bereits teilweise getauscht und auf 

LED umgestellt. Der Beginn in Ingolsthal wurde aufgrund der Lieferverzögerungen gewählt – für 

Friesach wären zu wenige Leuchten vorhanden gewesen. Sobald die fehlenden Leuten geliefert 

werden, wird mit der Umrüstung in Friesach begonnen. 
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- Am Petersberg wurde mit Herrn Edlinger eine Begehung durchgeführt. Die Fima Angst wurde nun 

mit der Vermessung beauftragt. In einer der kommenden Gemeinderatssitzungen werde ich den Antrag 

auf Erwerb dieses Grundstückes stellen. 

 

- Mit Micheldorf werden Gespräche betreffend den Radweg zwischen Staber Stadl und Agritec 

sowie der weiterführenden ca 70 Meter, welche zu Micheldorf gehören, geführt. Der Radweg wird um 

ca 1,20 m verbreitert. Die Kosten werden nach einem Schlüssel (2/3 Land und 1/3 Gemeinde) zwischen 

Land und den Gemeinden aufgeteilt. 

 

- Angekauft wurden zwei Kommoden von Hans Bachmann mit geschnitzten Friesach Motiven. 

 

- Im Bereich Robinig (Mechaniker) läuft ein weiteres Umwidmungsverfahren – ebenfalls im 

Bereich der Firma Zotter. 

 

- In St. Salvator soll ein Kastl Greisler von Alexander Kohlweg (Adeg) aufgestellt werden. 

 

- Go Mobil – hier müsste ein Verein gegründet werden, der ca 6 Fahrer anstellt. Der Aufwand ist 

nicht gering. Im Grunde muss hier eine kleine Firma geführt werden. Gewerbetreibende müssen sich 

mit einem jährlichen Beitrag am Go Mobil beteiligen. Wir sind aber guter Dinge, dass die Installierung 

des Go Mobils gelingt. Micheldorf wurde eingeladen, sich am Projekt zu beteiligen. Der Einmalbetrag 

für Friesach beträgt € 10.000. Das Auto kauft Go Mobil an und tauscht es alle zwei Jahre aus. Ich werde 

mich nun bemühen, diesen Verein zu gründen und die Unternehmen zu überzeugen, sich am Projekt zu 

beteiligen. 

 

 

StR Ing. Helmut Wachernig: 

 

Der Naturbadeteich wird voraussichtlich am 19. Mai geöffnet und auch im Hinblick auf die Gastronomie 

im Bad gibt es bereits vielversprechende Gespräche. 

 

 

Der Vorsitzende dankt für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 19.28 Uhr. 

 

 

 

 

 

 Schriftführerin Protokollfertiger Bürgermeister 

 

 

 

AL Mag. Bettina Vorreiter Irene Buggelsheim Bgm Josef Kronlechner 

 (SPÖ) 

  

 

 Jaqueline Kreuzer 

 (ÖVP 


